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 1. Ausschuss für Gleichstellung, 

Generationen und Soziales 

Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 1. Haupt- und Finanzausschuss Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 2. Kreistag Ö Zur abschließenden 

Beschlussfassung 
 

  
Betreff: Präsenzbetrieb in den Sozialverwaltungen des Landkreises – Antrag Die 

Linke 
  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Der Kreistag Darmstadt-Dieburg beschließt „Lockerungen“ mit dem Ziel- persönliche 

Besuche in den Sozialverwaltungen des Landkreises Darmstadt-Dieburg ab sofort zu 

ermöglichen. Hier handelt es sich vorrangig um das Jobcenter KfB – das Sozialamt – das 

Jugendamt – die Wohngeldstelle – dem Amt für Flüchtlinge, mit dem Ziel des persönlichen 

Besuches unter Achtung der aktuellen Corona Verordnung des Landes Hessen. 

 

2. Geprüft wird auch wie andere Abteilungen der Kreisverwaltung eine weitere Lockerung mit 

direktem Besuch von Bürgern/innen des Landkreises ermöglicht werden können. 
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Begründung: 

 

Der Beschluss des Verwaltungsgerichtes Darmstadt (Az 3 L 722/20) Bischoff . /. Kreistag 

Darmstadt-Dieburg vom 29.Mai 2020 sagte: 

dass im Landkreis Darmstadt-Dieburg sich die ersten Prognosen in Bezug auf die Pandemie nicht 

bewahrheitete. Aufgrund einer weitgehendsten Einschränkung des sozialen Lebens (Lockdown) 

seien die Fallzahlen nicht angestiegen, sondern auch im Landkreis Darmstadt Dieburg habe sich die 

Lage entspannt. Die bisher getroffenen Maßnahmen wären erfolgreich gewesen. Sie sollten nun 

Stück für Stück gelockert werden. Aus all dem resultiert, dass die Gesundheitsgefahren durch das 

Coronavirus im Landkreis Darmstadt Dieburg überschaubar sei! 

 

„Der Landkreis Darmstadt Dieburg habe eine „sehr“ vorsichtige Linie“ gewählt“- so der Beschluss 

des VW Gerichtes. 

 

Aus alldem resultiert, dass als Erstes der Präsenzbetrieb in den Sozialabteilungen des Landkreises 

Darmstadt-Dieburg wieder neu aufgenommen werden soll. Gerade die Bürger/innen, die 

Sozialleistungen im Landkreis Darmstadt Dieburg beziehen, benötigen dringend die persönliche 

Ansprache. Digitale Endgeräte besitzen sie mehrheitlich nicht. 

Der sofortige Präsenz betrieb soll unter Beachtung den aktuellen Sicherheitsrichtlinien der Hess. 

Landesregierung wieder in den o.g. Sozialabteilungen des Landkreises möglich sein. 
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